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Die Rechtspraxis einer Wettbewerbsordnung in der EWG
Heinz^Brunner und Werner Junge, Bonn

Es ist inzwischen ein Gemeinplatz geworden, daß 
die Europäische W irtsdiaftsgemeinsdiaft (EWG) 

keine bloße Zollunion ist, die sidi im Abbau von Zöl
len und Kontingenten im zwisdienstaatlidien Handel 
ersdiöpft, sondern darüber hinaus die allmählidie 
Schaffung binnenm arktähnlidier Verhältnisse inner
halb der Gemeinsdiaft bezwedit. Dagegen setzt sidi 
in  d er öffentlidien M einung erst ganz allm ählidi die 
Erkenntnis durdi, daß der so entstehende Gemeinsame 
M arkt au d i eine einheitliche W irtsdiaftsverfassung 
b rau d it und der EW G-Vertrag i) dafür bereits die 
Ordnungsprinzipien festgelegt und die zu ergreifen
den wirtschaftspolitischen Maßnahmen vorgezeidinet 
hat. W ie eine A nalyse des Vertragswerks zeigt, 
kommt dabei der W ettbewerbsordnung eine zentrale 
Stellung zu, heißt es dodi in Artikel 3 ausdrücklidi, 
daß „die Erriditung eines Systems, das den W ettbe
w erb innerhalb des Gemeinsamen Marktes vor Ver- 
fälsdiungen sdiützt", zur Tätigkeit der Gemeinsdiaft 
gehört. W ie das zuständige Mitglied der EWG-Kom
mission, Hans von der Groeben, erst unlängst w ieder 
m it Recht betont hat, ist bei dem stark föderativen 
C harak ter der Gemeinsdiaft die W ettbewerbswirt- 
sd iaft in der Tat die einzig möglidie Lösung des w irt
sdiaftlichen Koordinationsproblems. 2)

A llgem eine Grundtätse
d er  W ettbew erbapolilik

Der in  A rtikel 3 ausgesprodiene Grundsatz ist indes
sen red itlid i nur als Programmsatz anzusehen, ®) 
sdiafft also nodi keine selbständigen Redite und Pflidi- 
ten  und bedarf deshalb im einzelnen der K onkretisie
rung. Der V ertrag enthält denn audi in seinem der 
Politik der Gemeinsdiaft gewidmeten dritten Teil ein 
eigenes Kapitel „W ettbewerbsregeln“, das in die Ab- 
sd in itte V orsdiriften für Unternehmen, Dumping und 
S taatlidie Beihilfen gegliedert ist. Darüber hinaus gibt 
es aber nodi zahlreidie w iditige Bestimmungen, die 
m ehr m ittelbar der Beseitigung von W ettbewerbsver- 
fälsdiungen dienen, wie beispielsweise A rtikel 7, der 
im Anwendungsbereidi des Vertrages jede Diskrimi-
>) V e itr a g  zur Gründung der Europäischen W irtsd iaftsgem einsd iaft 
vom  25. März 1957 (BGBl 1957 II, S . 753i Beriditigungen BGBl 
1957 II, S . 1678 und BGBl 1958 II, S . 64). A rtikel ohne nähere  
B ezeid in u n g  sind  so ld ie  des EW G -V ertrags.

„Die fünf V orau ssetzu n gen  für den  Gem einsam en M arkt", in; 
FAZ/BddW  vom  2. Juni 1961.

ü bereinstim m end  W olfarth  in  W o l f a r t h  /  E v e r l i n g  /  
G l a e s n e r  /  S p r u n g :  „Die Europäische W irtsd ia ftsgem ein 
sdiaft" (Kommentar), Berlin  und Frankfurt a .M . 1960, A nm . 1 zu 
A rt. 3.

nierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verbie
tet. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang 
aud i die steuerlidien V orsdiriften des V ertrags (Art. 
95 ff), die Bestimmungen über die A ngleidiung der 
Reditsvorsdiriften (Art. 100 ff) und über die Sozial
politik (Art. 117 ff), denn die V ersdiiedenheit der 
Steuersysteme, der Reditsordnungen und der Sozial
leistungen kann natürlid i sehr empfindlidie W ett
bew erbsverzerrungen bewirken. Sdiließlidi kann von 
gleidien W ettbewerbsvoraussetzungen innerhalb der 
Gemeinsdiaft audi so lange kaum die Rede sein, als 
dort für Staatsangehörige ihrer M itgliedstaaten nodi 
Besdiränkungen der freien N iederlassung und des 
freien D ienstleistungsverkehrs bestehen, so daß in ge
wissem Sinn audi die Bestimmungen über das Nieder- 
lassungsredit (Art. 52 ff) und über die Dienstleistun
gen (Art. 59 ff) hierher gehören.

Im folgenden sollen jedodi nur solche Fragen behan
delt werden, die mit den eigentlidien W ettbew erbs
regeln des Vertrages, also dessen A rtikeln 85 bis 94, 
in Zusammenhang stehen.

G rundlage der gemeinsamen V orarbeiten der Kom
mission und der M itgliedstaaten auf dem Gebiet der 
W ettbewerbspolitik bilden seit langem fünf Grund
sätze, die erstmals von dem G eneraldirektor W ettbe
werb der EWG-Kommission, P. V erloren van Themaat, 
aufgestellt w orden sind )̂ und die Billigung der Kom
mission wie ansdiließend. des M inisterrats gefunden 
haben. Am Anfang steht die Erkenntnis, daß mit der 
zunehmenden Verwiirklidiung des Gemeinsamen M ark
tes durdi Abbau der zw isdienstaatlidien Handels- 
sdiranken die Bedeutung der W ettbew erbspolitik zu
nimmt und sie im gleidien Sdiritt intensiviert werden 
muß. Die W ettbewerbspolitik muß verhindern, daß 
neue staatlidie oder private W ettbewerbsbesdirän- 
kungen und W ettbew erbsverfälsdiungen eingeführt 
werden oder die bisher erreiditen Erfolge durdi kom
pensierende Maßnahmen w ieder zunidite madien. Das 
muß einheitlidi in säm tlidien M itgliedstaaten ge
schehen, wobei die versdiiedenartige Struktur der 
M ärkte und nationalen W irtsdiaftsbedingungen zu 
berüdcsiditigen sind. Eine soldie Aufgabe kann nur 
empirisch gelöst werden, ohne daß das allerdings 
Grundsatzlosigkeit bedeuten darf.

*) P. V e r l o r e n  v a n  T h e m a a t :  »Fünf Grundsätze der 
eu rop äisd ien  W ettb ew erb sp olitik" , in : E uropäisd ie W irtsd iaft, 
2. Jahrgang (1959), S . 535 ff. D azu k ritisd i B ü h r i n g :  „Die 
W ettb ew erb sregeln  d es EW G -V ertrags aus der S id it  der W irt
sdiaftspraxis" , eb en d a, 3. Jahrgang (1960), S . 449 ff.
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Da» K arte llrech t

Den Kern der W ettbew erbsvorsdiriften bilden die 
A rtikel 85 und 86 des EWG-Vertrags, die die Grund
sätze für die Kartellpolitik der Gemeinsdiaft fest
legen.®) W ortlaut und Aufbau zeigen eine starke 
Anlehnung an das A ntitrustredit der USA, die Kartell
bestimmungen des M ontanunion-Vertrags und sdiließ- 
lidx an das deutsdie Kartellgesetz.

A rtikel 85 verbietet alle privaten W ettbewerbsbe- 
sdiränkungen, die den Handel zwisdien den M itglied
staaten beeinträditigen können und eine V erhinde
rung, Einsdiränkung oder V erfälsdiung des W ettbe
werbs im Gemeinsamen M arkt bezwedcen oder bew ir
ken. Verbotene Vereinbarungen oder Besdilüsse sind 
niditig, sofern n id it eine Ausnahme zugelassen wird. 
Dieser W ortlaut soll das „Verbotsprinzip“ festlegen, 
obwohl nad i französisdier Auffassung die N iditigkeit 
nur durdi ein Geridit oder eine Behörde ex nunc fest
gestellt werden kann und die Ausnahm eregelung 
ebenso w ie im französisdien K artellredit aütom atisdi 
w irkt. A udi bei der Auslegung des A rtikels 85 zeigt 
sidi also w ieder die bekannte A lternative zwisdien 
Verbots- und M ißbraudisprlnzip, die in den Mitglied
staaten sehr versdiieden gelöst worden ist und selbst 
bei gleidiem Ausgangspunkt wegen des untersdiied- 
lldien Aufbaues des nationalen Redits zu anderen 
Lösungen führt. W ährend Italien und Luxemburg bis 
heute kein nationales Kartellgesetz haben, gibt es in 
den N iederlanden und neuerdings audi in Belgien 
Kartellgesetze nadi dem  Mißbraudisprinzip. In der 
Bundesrepublik und in Frankreidi gilt das Verbots
prinzip, das jedodi zu völlig versdiiedenen Ergebnis
sen führti die Bundesrepublik hat jedenfalls das 
sdiärfste Kartellredit.

Neben vertraglid ie oder abgestimmte W ettbewerbs- 
besdiränkungen tritt die Bekämpfung des M ißbraudis 
m arktbeherrsdiender Stellungen, die A rtikel 86 des 
EWG-Vertrags behandelt. M arktbeherrsdiende Stel
lungen werden also als volkswirtsdiaftliches Datum 
hingenommen, dürfen ihren M arkteinfluß aber nidit 
mißbraudien. Darin liegt n id it etwa eine günstigere 
volksw irtsdiaftlidie Beurteilung von Konzentrationen. 
Es handelt sidi lediglidi um die nüditerne Erkenntnis, 
daß das Wachstum oder der Zusammensdiluß von 
Unternehmen zu m arktbeherrsdienden Stellungen nidit 
in der gleidien W eise wie wettbewerbsbesdiränkende 
V erträge und Besdilüsse unterbunden werden können, 
sondern überhaupt nur einer M ißbraudisaufsidit zu- 
gänglidi sind. Audi das deutsdie Kartellgesetz wird 
deshalb durdi diesen Untersdiied gekennzeidinet.

Es ist selbstverständlidi, daß diese Traditionen sidi bei 
den Diskussionen über das europäisdie Kartellredit 
auswirken und die V ielfalt der Auffassungen kaum 
noch zu übersehen ist, wobei die Meinungsversdiie- 
denheiten n ld it nur zwisdien den Regierungen der

Zu d iesen  B estim m ungen g ib t es  b ere its  e in e  sehr um fang
reiche Spezia lliteratu rj v g l. d ie  ü b ersid itlid ie  Z usam m enstellung  
b ei W o l f a r t h  /  E v e r l i n g  /  G l a e s n e r  /  S p r u n g  
a .a .O . ,  V orbem erkung 9 vor  A rt. 85i ferner O b e r n o l t e ;  
.D ie  W ettb ew erb sb ed in gun gen  im  G em einsam en M arkt“, in: 
E uropäisd ie W irtsd iaft, 3. Jahrgang (IQfiO), S . 93 ff, 162 ff und 
183 li;  D e h r i  n g  e r : .Z w e i Jahre eu rop äisd ie  K artellpo litik “, 
ebenda, S . 43 ff und 66 ff, so w ie  B ü h r i n g  a.  a.  O.

M itgliedstaaten bestehen. A udi die Auffassungen der 
beteiligten W irtsdiaftskreise sind je  nadi W irtsdiafts- 
stufe und M arktlage anders, ohne sidi innerhalb des 
Gemeinsamen M arktes oder jeweils mit den natio
nalen Regierungsauffassungen voll zu dedcen. Es zeigt 
sidi immer mehr, daß die Kommission mit dem Vor- 
sdilag einer pragm atisdien Behandlung der Kartell
probleme den einzig m öglidien W eg geht.

D ie Ü bergangszeit

Die sehr knappen Grundsätze des Kartellverbots sol
len nadi A rtikel 87 in  D urdiführungsvorsdiriften kon
kretisiert werden, woran sich für die Übergangszeit 
bis zum Erlaß dieser V erordnungen eine lebhafte 
juristisd ie Debatte geknüpft hat.®) Es geht darum, ob 
es sidi bei dem Kartellverbot in der Übergangszeit 
zunächst nür um Programmsätze handelt oder ob es 
in irgendeiner Form sdion unm ittelbare Geltung für 
Behörden und Geridite der beteiligten Staaten wie 
für die Unternehmen im Gemeinsamen M arkt hat.

Das niederländisdie Ausführungsgesetz zum EWG- 
V ertrag sowie zwei niederländisdie Geriditsentsdiei- 
dungen sehen darin nur Programmsätze, so daß ein 
konkretes Verbot im Einzelfall erfolgen muß. Die Kom
mission ’) und insbesondere audi das deutsdie Bun
deskartellam t vertreten  die sog. Ermäditigungstheo- 
rie, w onadi audi diese Bestimmungen des EWG-Ver
trags mit der Ratifikation ein Teil der nationalen 
Reditsordnung geworden sind und die Kartellbehör
den zu den erforderlidien M aßnahmen ermäditigen. 
Das Bundeskartellamt stützt deshalb in ständiger Ver
waltungspraxis aud i Genehmigungen auf die Aus- 
nahm evorsdirift des A rtikels 85' Abs. 3. ®)

Damit ist aber nodi n id it die für Zivilprozesse ent
sdieidende Frage beantwortet, ob W ettbewerbsbe- 
sdiränkungen ohne eine soldie Genehmigung zivil
rechtlich miditig sind, ln  diese Riditung deutet eine 
Stellungnahme des Bundeskartellamts zum Re-Import- 
verbot, das es wegen angeblidier Beeinträditigung des 
zw isdienstaatlidien Handels für zivilreditlidi niditig 
hält und wobei die Übereinstimmung mit der EWG- 
Kommission und den anderen nationalen Kartellbehör
den hervorgehoben wird; es handelt sidi um einen 
zivilreditlidien M usterprozeß vor dem Oberlandes- 
geridit Frankfurt. ®) Falls es auf diese Frage ankom
men sollte, müßte sie dem Geriditshof der europäi
sdien Gemeinsdiaften nadi A rtikel 177 Abs. 3 zur Ent- 
sdieidung vorgelegt werden. Erst ein soldies Votum 
kann die bestehende Reditsunsidierheit beseitigen.

Bei diesen grundsätzlidien M einungsversdiiedenheiten 
w aren die ersten drei Jah re im w esentlidien mit Vor
arbeiten ausgefüllt, die insbesondere von der Kom
mission und den nationalen Kartellbehörden in sog.
•) V g l. G em einsdiaftskom m entar zum  K artellgese tz , A nh an g  § 101 
N r. 3, A nm . 4—8i Frankfurter Kom m entar, V orbem erkung zu den  
A rt. 85 ff EW G, A nm . 33—54.

V g l. E uropäisd ie W irtsd ia ftsgem ein sd ia ft —  K om m ission — : 
Erster G esam tb erid it über d ie T ätigk eit der G em ein sd ia ft vom  
17. Septem ber 1958, S . 65, Ziff. 84; Z w eiter G esam tberid it ü bei 
d ie  T ätigk eit d er  G em einsdiaft vom  31. M ärz 1959, S . 84, Z iff. 115. 
») T ätigk eitsb er id it 1959 (BT 1795, S . 54—57).
•) W uW /BKartG 337.
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Sadiverständigenkonferenzen geleistet wurden. Die 
Zahl der bislang untersuchten Kartellverbote ist ge
ring, wobei stets nadidrücklidie Hinweise genügten 
und iorm elle M aßnahmen noch nicht ergriffen wurden. 
Deshalb ist es auch noch nicht zu Verwaltungsrechts
streitigkeiten gekommen, in denen die Auslegungs
fragen hätten  geklärt w erden können.

Entvourf d e r  ersten  Durchführungsverordnung

Im H erbst 1960 ha t die EWG-Kommission schließlich 
den Entwurf einer ersten Durchführungsverordnung 
vorgelegt, der einen vorsichtigen Schritt zur Verwirk- 
licäiung des K artellverbots darstellt. Die Kommis
sion w ill im Interesse der Rechtssicherheit nunmehr 
die unm ittelbare, und zwar auch zivilrecJitliche W ir
kung, dieses Verbots ausdrücklich festlegen, gleichzei
tig aber großzügige Übergangsbestimmungen schaffen 
und vor allem ihre künftige Kartellpolitik nocii offen 
lassen. Anmelde- und Antragspflichten sollen ihr zu
nächst einmal den erforderlichen überblidc über die 
den Gemeinsamen M arkt berührenden W ettbewerbs
beschränkungen verm itteln, wobei die Fristen nach 
der Dringlichkeit gestaffelt sind und bis zu einer Ent
scheidung vorläufige W irksam keit eintritt. Diese Lö
sung b ie tet der Kommission die Möglichkeit, ihre spä
teren  Entscäilüsse ohne Zeitdruck und bereits auf 
Grund praktischer Erfahrungen m it den jeweiligen 
konkreten  W ettbew erbsbeschränkungen zu treffen. Die 
nachteilige W irkung für den zwischenstaatlichen Han
del braucht nicht m ehr aus theoretischen Erwägungen 
hergeleitet zu werden, sondern muß sich dann in der 
Praxis schon nachweisen lassen. Das entspricht der 
vorgesehenen pragmatischen und damit vor allem 
elastischen Kartellpolitik.

Der Zeitpunkt für das Inkrafttreten dieser ersten 
Durchführungsverordnung und ihre endgültige Form 
sind allerdings noch nicht abzusehen, nachdem die 
D iskussion in  allen beteiligten Gremien wiederum 
große M einungsverschiedenheiten gezeigt hat. Der 
W irtschafts- und Sozialausschuß hat bereits sein Vo
tum  abgegeben 1'), w ährend das Europäische Parla
m ent sich in einigen M onaten äußern will. Erst dann 
wird sich der M inisterrat offiziell damit befassen kön
nen, wobei wesentliche Änderungen durchaus möglich 
erscheinen und angesichts der harten  Kritik am Kom
missions-Entwurf auch notwendig sind.

U m strittene A n zeige- u nd  A ntragspflichten

Besonders um stritten sind die Anzeige- und A ntrags
pflichten, die lediglich auf die generalklauselartigen 
Ermächtigungen in A rtikel 87 gestützt werden und im 
EW G-Vertrag nicht ausdrücklich vorgesehen sind. Ihre
1®) A m tlid ier  W ortlau t d es  V erordnungsentw urfs v g l. D eu tsd ier  
B u n destag —  3. W ah lp eriode —  D rucksadie 2431 vom  20. Januar 
1961, v g l. dazu H a n s  v o n  d e r  G r o e b e n :  »Die euro
päische K artellverordnung —  ein  w id itiger  Sdiritt zu einer euro
p ä isd ien  W ettb ew erb sp olitik " , in: D er Betriebs-Berater, 16. Jahr 
(1961), S . 1 ff} fern er S p e n g l e r ;  »V erspridit das EW G-K artell- 
red it e in  Faktor der eu rop äisd ien  Integration  zu w erd en ?“, in; 
D er B etrieb , Jah rgan g 14 (1961), S . 123 ff, 128, sow ie O b e r 
n o  1 1 e  : »Die er ste  D urdiführungsverordnung zu den  kartell-
red itlid ien  B estim m ungen  d es EW G -V ertrags in fran zösisd ier  
S id it- , in: E u rop äisd ie W irtsd ia ft, 4. Jahrgang (1961), S . 177 ff.
II) D oc CES 45/61 vom  2 8 .2 . 1961.

Notwendigkeit wird aus dem K artellverbot hergeled- 
tet, weil nur durch Anzeige und A ntrag die Voraus
setzungen einer Genehmigung geschaffen w erden kön
nen. W ettbewerbsbeschränkungen aus der V ergangen
heit, d. h. aus der Zeit bis zum Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung, werden dabei verhältnis
mäßig günstig behandelt. Besonders schwerwiegende 
M arkteingriffe sind binnen sechs M onaten anzuzeigen 
und müssen binnen sechs w eiteren M onaten einen 
Ausnahm eantrag stellen, bleiben dann jedoch bis zur 
Entscheidung vorläufig wirksam; sonstige W ettbe
werbsbeschränkungen, insbesondere vertikaler Art, 
brauchen lediglich binnen drei Jahren  einen Antrag 
zu stellen. W esentlich schärfer w erden die erst nach 
Inkrafttreten der V erordnung geschlossenen W ettbe
werbsbeschränkungen behandelt, die sämtlich einen 
A ntrag stellen müssen. Sie w erden erst dann vor
läufig wirksam, wenn die Kommission nicht binnen 
sechs M onaten W iderspruch erhebt.

Diese Lösung ist für vertikale W ettbewerbsbeschrän
kungen w ie Preisbindungen der zweiten Hand, Aus
schließlichkeitsklauseln und V erträge im gewerblichen 
Rechtsschutz wirtschaftlich untragbar, weil beispiels
weise die Einführung eines bestimmten Vertriebs- 
systems nicht sechs M onate ausgesetzt werden kann 
und in Patentsachen die V ertragspartner auf eine bal
dige Verwirklichung ihrer Zusammenarbeit angewie
sen sind. Zumindest diese Fälle müssen, w enn es bei 
der Antragspflicht für „N eukartelle“ bleiben sollte, 
ausgenommen werden. Daneben ist aber auch eine 
Reihe von horizontalen W ettbewerbsbeschränkungen 
zu berücksichtigen, die selbst nach der Auffassung 
des deutschen Kartellgesetzgebers volkswirtschaftlich 
durchaus nützlich sein können; es handelt sich dabei 
vor allem um Konditionen, Normen und Typen sowie 
um Speziali’sierungsabkommen. Hier bietet der W ort
laut von A rtikel 85 Abs. 3 durchaus die Möglichkeit, 
bestimmte Kartelle generell auszunehmen und diese 
Formen der Zusammenarbeit im Gemeinsamen M arkt 
zu erleichtern. Eine solche Praxis würde die richtigen 
Schwerpunkte bilden, weil sich dann die Kommission 
und die nationalen Kartellbehörden allein mit den 
wirklich schädlichen M arktm anipulationen befassen 
könnten.

Bei all diesen Überlegungen ist auch zu berücksichti
gen, daß der Kommissions-Entwurf die Ausnahm ege
nehmigungen bei der Kommission zentralisiert. Die 
nationalen Kartellbehörden werden bei der Ermittlung 
und Untersuchung allerdings eingeschaltet und kön
nen sogar beantragen, daß ein W iderspruch eingelegt 
wird. Nach den bisherigen Äußerungen ist damit p rak
tisch ein Vetorecht der einzelnen nationalen Kartell
behörden beabsichtigt, die mit einem solchen „begrün
deten" (d. h. nicht formularmäßigen) W iderspruch das 
W irksam werden verhindern können. Dieses Veto 
sollte bei den w eiteren Verhandlungen beseitigt w er
den, um der Kommission bereits in diesem Stadium 
des Verfahrens die Abwägung der von den verschie
denen nationalen Kartellbehörden m itgeteilten Vor- 
und Nachteile zu überlassen.
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V erh ä ltn is  zu m  n a tio n a len  K arte llrech t K ü n ft ig e  A u fg a b e n  im  K arte llrech t

Eine große Schwierigkeit bleibt trotz des Kommis
sions-Entwurfs das Verhältnis zu den nationalen Kar
tellbehörden und zum nationalen Kartellrecht. Nach 
der ersten Durchführungsverordnung bleiben die natio
nalen Kartellbehörden im Rahmen des A rtikels 88 
auch w eiterhin zuständig, können also bis zur vor
läufigen oder endgültigen W irksam keit eines A lt
oder Neukartells selbständig auf Grund des A rti
kels 85 eingreifen. Vor allem aber sollen angeblich 
die nationalen Kartellrechte unberührt bleiben, so daß 
selbst eine Ausnahmegenehmigung der Kommission 
einzelne nationale Kartellbehörden nicht an einem 
Verbot für ihren Bereich hindern würde. Das w ider
spricht den allgemeinen Grundsätzen des EWG-Ver
trags, zu denen neben der einheitlichen W irtschafts
politik auch das Verbot der Diskriminierung gehört; 
die betreffenden nationalen Unternehmen w ären dann 
selbst von zulässigen europäisdien W ettbew erbsab
sprachen ausgeschlossen. Die Lösung kann nur darin 
liegen, daß das Kartellrecht der Gemeinschaft dem 
nationalen Kartellrecht vorgeht und daß mit einem 
Verfahren bei der Kommission nationale Zuständig
keiten  auf Grund des nationalen Kartellrechts ruhen. 
Erst wenn die Kommission ihre Zuständigkeit ab
lehnen sollte, also die Möglichkeit einer Beeinträchti
gung des zwischenstaatlichen Handels durch eine 
W ettbewerbsbeschränkung verneint, kann das natio
nale Kartellrecht angewandt werden. Wir halten des
halb einen sog. N egativtest im Interesse der Rechts
sicherheit der beteiligten W irtschaftskreise für unbe
dingt notwendig.

D ie F rage des Rechtsschutzes

Schließlich ist noch in einer solchen zwangsläufig 
unvollständigen Übersicht auf den Rechtsschutz einzu
gehen, den der bisherige Kommissions-Entwurf nur 
ungenügend berücksichtigt. Die Kommission erhält 
weitgehende Auskunfts- und Prüfungsrechte, ohne bei 
Verstößen ein Auskunftsverweigerungsrecht anzu
erkennen; eine Selbstanzeige verstößt jedoch gegen 
die strafrechtlichen Grundsätze aller M itgliedstaaten. 
Ebenso muß der Schutz von Betriebsgeheimnissen, die 
im Rahmen von Kartellverfahren offenbart werden, 
in weiterem Umfang gesichert werden. V or allem 
aber kommt es darauf an, dem Gerichtshof die unbe
schränkte Nachprüfung der Kommissionsentscheidun
gen zu übertragen. Bislang ist entsprechend A rtikel 173 
nur eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidun
gen vorgesehen, wobei nur Rechtsverstöße zur Auf
hebung führen. Gerade in Kartellangelegenheiten liegt 
der Schwerpunkt aber in der wirtschaftlichen W ürdi
gung, die einer Nachprüfung nicht entzogen werden 
darf. Auch der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat 
deshalb die Schaffung eines besonderen Senats als 
„Kartellgericht" gefordert, daneben aber auch die 
Bildung eines Beratungsgremiums aus nichtamtlichen 
Sachverständigen bei der EWG-Kommission vorge
schlagen. '^) •
**) Z iff. IV  d er S tellungnahm e vom  28. 2. 1961 (Doc. CES 45/61).

Die Übersicht zeigt bereits, w ie viele Fragen im Kom
missions-Entwurf ungelöst bleiben und in Kürze durch 
w eitere Durchführungsverordnungen geregelt werden 
müssen. Dazu gehören auch die Bereichsausnahmen, 
insbesondere für Banken, Versicherungen und erfor
derlichenfalls auch für das Verkehrswesen. Banken 
und Versicherungen unterliegen in den einzelnen Mit
gliedstaaten w eitgehend einer besonderen staatlichen 
Aufsicht, so daß beispielsweise in der Bundesrepublik 
das Kartellgesetz nur beschränkt auf sie anwendbar 
ist. Beim V erkehrssektor ist von vornherein umistrit- 
ten, ob er überhaupt un ter die W ettbewerbsregeln 
fällt und ob nicht erst im Rahmen der festzulegenden 
gemeinsamen Verkehrspolitik auch die W ettbewerbs
fragen geregelt werden müssen, Lediglich f^r die 
Landwirtschaft trifft der EW G-Vertrag in A rtikel 42 
eine ausdrückliche Klärung, wozu inzwischen der Ent
wurf einer ersten Durchführungsverordnung vorliegt; 
praktisch wird die Landwirtschaft vom Kartellverbot 
ausgenommen.

Neben diesen Bereichsausnahmen müssen allmählich 
auch die Grundsätze herausgearbeitet werden, die für 
die Anwendung der A rtikel 85 und 86 im konkreten 
Fall notwendig sind. Von ihnen wird es entscheidend 
abhängen, wie sich die Verfahrensvorschriften in der 
Praxis auswirken. Die Internationale Handelskammer 
hat dazu bereits w ertvolle V orarbeiten geleistet, in
dem sie die zu berücksichtigenden wirtschaftlichen 
Gesichtspunkte und die in jedem  Fall erforderlichen 
M arktanalysen betont hat. W enn man den bisherigen 
Diskussionsstand und diese noch ungelösten Aufgaben 
sieht, braucht m an nicht unbedingt skeptisch zu sein. 
Man sollte aber die Verwirklichung der europäischen 
W ettbew erbspolitik nüchtern als eine langfristige Auf
gabe sehen, die im Ergebnis jedenfalls nur einen 
funktionsfähigen W ettbewerb erhalten kann und kei
nen Idealzustand herbeizuführen vermag. Es wird auch 
dann immer die Aufgabe des M arktes bleiben, den 
W ettbew erbsgedanken durchzusetzen.

D um ping

Die Bestimmungen des EWG-Vertrags gegen Dumping
praktiken innerhalb des Gemeinsamen M arktes 
(Art. 91) ‘ )̂ bieten rechtlich weit weniger Schwierig
keiten als die Kartellbestimmungen des Vertrags. Die 
Schwierigkeit liegt hier eher darin, daß der Dumping- 
Begriff „in der kaufmännischen Umgangssprache der 
letzten Jahrzehnte . . .  vielfach den Charakter des 
reinen Schlagwortes angenommen" (hat). W enn ein 
ausländischer Konkurrent die Inlandspreise unterbie
tet, wird allzu gern und allzu rasch der Vorwurf des 
Dumpings erhoben, i®) Dabei wird meist völlig über-
IS) V g l. zu le tzt V iey e r  'Wu'W  61, 11.
W) D azu E V e  r 11 n g ; „Die R egelun gen  d es E W G -V ertrages zur 
A bw ehr von  D um pingpraktiken im W arenverkehr zw ischen den  
M itg lied staa ten “, in: D er B etrieb , Jahrg. 13 (1960), S. 999 ff. V g l. 
ferner V W D  Europa vom  26. M ai 1961: „Leitsätze für d ie A n w en 
dung des D um ping-A rtikels 91 des E W G -V ertrages' —  D ie A b
w ehr von  D ilm pingpraktiken dritter S taaten  geh ört zur gem ein 
sam en H an d elsp o litik  der G em einsdiaft (Art. 113 A bs. 1) und  
kann d eshalb  in  d iesem  Zusam m enhang aul3er Betracht b le ib en . 
* ® ) N ö I l  v o n  d e r  N a h m e r ;  , Außenwirfscäiaft“, H e id el
berg  1959, S . 157.
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sehen, daß nad i A rtikel VI des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkom m ens (GATT), auf den sidi audi die 
EWG-Kommission bei Anwendung des Artikels 91 
Abs. 1 stützt, zwei Kriterien erfüllt sein müssen, damit 
von Dumping gesprodien w erden kann.

Einmal muß der N adiw eis einer doppelten Preispraxis 
geführt werden, das heißt, es muß nadigewiesen w er
den, daß die Lieferfirmen ihre Produkte auf dem ein- 
heim isdien oder dem M arkt eines dritten Landes zu 
einem  höheren Preis anbieten, wobei ein Preisver- 
g leid i zw isdien dem unversteuerten inländisdien 
Fabrikabgabepreis (Normalpreis) des Exporteurs und 
dem unversteuerten  Exportpreis ab Fabrik zuzüglidi 
des zu überspringenden Zolls und der Umsatzau^- 
gle id isteuer notw endig ist. W eiterhin muß aber selbst 
dann nodi der durch die Dumpingpraxis einem W irt
schaftszweig des betreffenden Landes verursadite öder 
drohende Sdiaden nachgewiesen werden.

Es ist k lar, daß ein konkreter Nachweis dieser beiden 
K riterien außerordentlich schwer ist. Die EWG-Kom
mission hat bisher in elf Fällen ein Verfahren nadi 
A rtikel 91 Abs. 1 eingeleitet, wovon sedis Fälle die 
chemische Industrie, drei Fälle die Nahrungsmittel
industrie und zwei Fälle die Industrie der medizinisdi- 
ted in isd ien  Erzeugnisse betreffen. Sedis Anträge w ur
den von Berufsverbänden, zwei von gesdiädigten Un
ternehm en und drei von Behörden der Mitgliedstaaten 
gestellt. In v ier Fällen wurde dem Antrag nidit s ta tt
gegeben, weil er entweder von Anfang an unbegrün
det w ar oder weil sich im Laufe des Verfahrens die 
tatsädilichen Verhältnisse änderten. Zwei Anträge 
w urden von den A ntragstellern endgültig, zwei wei
te re  vorläufig zurüdigezogen. In zwei Verfahren 
erging eine auf A rtikel 91 Abs. 1 gestützte Empfehlung 
der EWG-Kommission, w ährend ein weiteres Verfah
ren noch n id it abgeschlossen ist.

Sozusagen als Vorbeugungsmaßnahme gegen Dump
ingpraktiken innerhalb des Gemeinsamen M arktes hat 
die EWG-Kommission jedodi die „Verordnung Nr. 8 
. . .  zur Durchführung von A rtikel 91 Abs. 2 des V er
trags zur Gründung der Europäisdien W irtsdiaftsge
meinschaft" 1®) erlassen, die am 15. April 1960 in Kraft 
getre ten  und in jedem  der sedis EWG-Staaten unm it-, 
te lbar geltendes Recht ist. Damit hat jeder U nterneh
m er innerhalb der EWG die Möglidikeit, sdinell und 
ohne dabei einem Zoll, einer mengenmäßigen Be- 
sdiränkung oder M aßnahmen gleicher W irkung zu 
unterliegen. W aren auf den eigenen Markt des aus
ländisdien Exporteurs zurückzusdiidien und damit des
sen Inlandspreis zu beeinträditigen (Re-Dumping). 
Dabei ist ein Nachweis, daß in dem betreffenden Fall 
ta tsäd ilid i der Tatbestand des Dumping in dem oben 
skizzierten Sinn vorlag, nicht erforderlidi. Darüber 
hinaus bleibt es Unternehmen, selbst wenn sie sdion
1®) V eröffen tlich t im  A m tsb latt der Europäisdien G em einschaften  
N r. 21 vom  25. iv^ärz 1960, S. 597/60 (geändert durdi d ie V O  N r. 13 
vom  15. M ärz 1961 —  A m tsb latt der Europäisdien G em ein sdiaften  
vom  8. A pril 1961 ,'S . 585/61). V g l. ferner Runderlaß A uß en w irt
schaft N r. 25/60 vom  8. A pril 1960 (Bundesanzeiger a. a. 0 . ) j  BdF- 
Erlaß vom  5. A pril 1960 (BZBI 1960, S. 274) sow ie die V O  über d ie 
au sgleicfasteuerlid ie  B ehandlung v o n  W aren, d ie  nach Art. 91 A b s. 2 
d es V ertrags zur Gründung der Europäischen W irtsd iaftsgem ein
schaft zo llfre i w ied erein gefü h rt w erd en  dürfen, vom 25. A ugu st 1960 
(BGBl 1960 I, S . 708).

von der Möglichkeit des Re-Dumping G ebraudi ge- 
m adit haben, unbenommen, audi nodi die Einleitung 
— des allerdings recht um ständlidien — Anti-Dump- 
ingverfahrens nadi A rtikel 91 Abs. 1 zu betreiben. Um 
M ißbräudie zu verhindern, sieht die V erordnung unter 
anderem vor, daß eine bereits erfolgte A nredinung 
der W are auf ein Globalkontingent des W iederein
fuhrlandes w ieder rückgängig gem adit w ird und diese 
W are audi n id it auf ein Globalkontingent des w ie
dereinführenden Landes angeredinet werden darf.

Ob die Anti-Dumping-Verordnung größere praktisdie 
Bedeutung erlangen wird, ist sdiw er zu sagen; es 
wird dies im w esentlidien davon abhängen, ob es den 
betroffenen Unternehmen gelingt, sich in den Besitz 
der W aren zu setzen, aber audi davon, ob sidi in 
dem W iedereinfuhrland ein Abnehmer dafür findet. 
Sdiließlidi ist audi zu berüdcsiditigen, daß die hier in 
Betracht kommenden W aren in jedem  Fall mit dop
pelten Transportkosten belastet sind. Es sei in  diesem 
Zusammenhang jedodi daran erinnert, daß sidi erst 
kürzlidi in einem V erfahren vor dem Bundeskartell
amt herausgestellt hat, daß beispielsweise sämtlidie 
deutschen H ersteller von Elektrorasierern ihren aus
ländischen Abnehmern Re-Importverbote auferlegen.*’) 
Man wird also wohl annehmen dürfen, daß die ge- 
legentlidi gehörte Behauptung, die Anti-Dumping- 
Verordnung habe nur theoretische Bedeutung, zumin
dest zweifelhaft ist.

S taatliche B eih ilfen

W ie in fast allen Staaten der W elt, so w erden audi 
in den M itgliedstaaten der Gemeinsdiaft seit langem 
umfangreiche Subventionen aus öffentlidien Mitteln 
an die gewerblidie W irtsdiaft, vor allem aber an die 
Landwirtsdiaft geleistet. So betrugen nadi am tlidien 
deutsdien Angaben allein die sichtbaren finanziellen 
Leistungen und Begünstigungen im Rahmen des Bun- 
desh'aushaltsplanes für das Redinungsjahr 1959 auf 
dem A grarsektor 1923,9 Mill. DM und für die gewerb
liche W irtsdiaft (ohne Verkehr) 252,1 Mill. DM. is) 
N adi A rtikel 92 ff sind nun — vorbehaltlich gewisser 
im V ertrag näher bestimm ter Ausnahmen — staatlidie 
oder aus staatlidien M itteln gewährte Beihilfen, gleidi 
w eldier Art, die durch die Begünstigungen bestimm ter 
Unternehmen oder Produktionszweige den W ettbe
werb verfälsdien oder zu verfälschen drohen, als mit 
dem Gemeinsamen M arkt unvereinbar zu beseitigen, 
soweit sie den Handel zwisdien M itgliedstaaten be
einträchtigen. 1*) Als Beihilfen im Sinne dieser Bestim
mung gelten sowohl Produktionsbeihilfen wie audi 
Beihilfen zur Förderung der Ausfuhr nad i anderen 
Ländern der Gemeinsdiaft. 2»)
>’) H andelsb latt vom  15. 12. und 22. 12. 1960.
1®) V g l. Bulletin  d es P resse- und Inform ationsam tes d er  B undes
regierung N r. 137 von» 31. Ju li 1959, S . 1397 ff.
18) V g l. O b e r n o l t e  : „Subventionen  im G em einsam en Markt", 
in: Europäisdie W irtsd ia ft, 4. Jahrg. (1961), S . 64 ff.
2°) Nach A rt. 112 sind  d ie S ystem e der v on  den  M itg lied staaten  
für d ie A usfuhr nach dritten  Ländern gew äh rten  B eih ilfen  vor  dem  
Ende der Ü bergan gszeit sch rittw eise zu verein h eitlich en , so w e it  
d ies  erforderlich ist, um e in e  V erfälschung d es W ettb ew erb s zw i
schen den U nternehm en der G em einschaft zu verm eid en . Nach 
A uffassun g  der EW G -K om m ission schließt jedoch d ie Förderung  
v on  A usfuhren  nach dritten  Ländern (Art. 112) nicht d ie  A n w en 
dung d es  A rtik els  92 (B eih ilfen  innerhalb  d er  G em einschaft) aus.
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Die EWG-Kommission ist gegenwärtig bemüht, eine 
U bersidit über alle Beihilfen mit Finanzdiarakter zu 
erstellen, die in den sedis Ländern der Gemeinsdiaft 
von der öffentlidien Hand gew ährt werden. Desglei- 
dien hat die Kommission im Einvernehmen mit den 
Regierungssadiverständigen für Ausfuhrsubventionen 
je  eine Arbeitsgruppe zur Prüfung von Maßnahmen 
der Ausfuhrfinanzieiung und dei anderen exportför- 
dernden Maßnahmen eingesetzt; in diesen Aussdiüs- 
sen sollen übrigens außer den Beihilfen mit Finanz
diarakter audi die in den M itgliedstaaten der Gemein
sdiaft gewährten indirekten Subventionen geprüft 
werden. Die Kommission w ill dadurdi in  die Lage ver
setzt werden, möglidist^ bald zu entsdieiden, ob die 
bestehenden Beihilfen mit dem Gemeinsamen M arkt 
zu vereinbaren sind und ob ihre Harmonisierung 
zwedonäßig ist. Es w ird allerdings häufig übersehen, 
daß nad i A rtikel 92 Abs. 1 staatlidie oder aus staat- 
lidien M itteln gewährte Beihilfen, selbst wenn sie 
durdi Begünstigung bestimm ter Unternehmen oder 
Produktionszweige den W ettbewerb verfälsdien oder 
zu verfälsdien drohen, mit dem Gemeinsamen M arkt 
n id it etwa sdiledithin unvereinbar sind, sondern nur 
„soweit sie den Handel zwisdien M itgliedstaaten be
einträditigen".

Die Auslegung dieser Bestimmung ist allein sdion 
deshalb außerordentlidi sdiwierig, w eil als „Handels- 
beeinträditigung" wohl nur eine Sdirumpfung des 
W arenaustausdivolum ens zwisdien den M itgliedstaa
ten angesehen w erden kann. Ganz abgesehen davon, 
daß der Zwedc aller exportfördernden Maßnahmen ja  
gerade eine Ausweitung des W arenaustausdivolum ens 
ist, dürfte es außerordentlidi sdiwierig, wenn nidit so
gar unmöglidi sein, selbst eine nadiweisbare Sdirump
fung eindeutig bestimmbaren Ursadien zuzusdireiben. 
Es ist bisher audi trotz aller Bemühungen nodi nie

gelungen, die sogenannten „klaäsisdien", Exportförde
rungsmaßnahmen anders als kasuistisdi gegenüber 
den „künstlidien“ abzugrenzen, weshalb erst kürzlidi 
eine angesehene W irtsdiaftszeitung resigniert festge
stellt hat „no one, even the experts, can agree on 
w here the line is that separates subsidies from legi
tim ate ,services‘ offered by governments to their 
exports, sudi as m arket information and the like“.^̂ )

Unter diesen Umständen wird mit praktischen Ergeb
nissen der A rbeiten der EWG-Kommission in abseh
barer Zeit wohl kaum zu redinen sein. In was für 
einer sdiw ierigen Lage sidi die O rgane der Gemein
schaft gerade hier befinden, zeigt der Fall des italieni
sdien Gesetzes Nr. 103 vom 10. 3.1955 betr. die „Ver
gütung des Zolls und der anderen Eingangsabgaben 
auf Eisenhüttenerzeugnisse bei der Ausfuhr von daraus 
hergestellten Erzeugnissen der m edianisdien Indu
strie", an dessen Unvereinbarkeit mit dem EWG-Ver
trag kaum ein Zweifel möglidi ist. Trotzdem sind alle 
Bemühungen der EWG-Kommission, eine Abänderung 
dieses Gesetzes zu erreidien, bis je tzt vergeblidi ge
blieben. Ein w eiterer hödist unerfreulidier Fall sind 
die italienisdien Beihilfemaßnahmen für die Land
maschinen- und Traktorenindustrie, deren V ertrags
widrigkeit ebenfalls außer Zweifel stehen dürfte. In 
einem anderen Fall ist es der Kommission dagegen 
gelungen, die französische Regierung verhältnismäßig 
sdinell zu einer Abänderung der vertragswidrigen 
V erordnung über steuerlidie Vorwegabsdireibungen 
vom 28. M ai 1959 zu veranlassen. N adi den bis
herigen Erfahrungen wird es wohl nodi langer und 
geduldiger Bemühungen der Organe der Gemeinsdiaft 
bedürfen, um die M itgliedsstaaten zu einem einiger
maßen Vertragstreuen V erhalten zu erziehen.

The Journal o i C om m erce vom  23. 1. 1961.
*2) Journal O ffic ie l d e  la  R épublique F rança ise vom  29. N ovem 
b er 1959.

Absatzbemühungen auf Großmärkten
Prof. Dr. Reinhold Henzler, Hamburg

Bei den von der Bildung der EWG und der EFTA 
unm ittelbar betroffenen Unternehmungen tritt nadi 

langem und geduldigem Hoffen auf eine Annäherung 
der beiden W irtsdiaftsblöcke immer mehr das Bestre
ben zutage, dem Auf und Ab der Chancen eines 
großen Europamarktes nidit länger tatenlos zuzusehen. 
In dem Grade, in dem sich die beiden Großmärkte als 
ein Riß bestimmter Unternehmungsmärkte erweisen, 
w ird in Unternehmungen, Unternehmungsgruppen, 
Branchen und V erbänden der W ille zu einer A rt Selbst
hilfe entfadit mit dem Ziel, den Graben, den die Groß
m ärkte durdi die Unternehmungsmärkte ziehen, zu 
überspringen.

P olitisch  verursachte M arktrisiken

N idit wenige Unternehmungen in der EWG und in der 
EFTA müssen, wenn der sogenannte Brückensdilag 
zwisdien den beiden Großmärkten n id it zustande

kommt, unter sonst gleidien Umständen beträditlidie 
Reduktionen ihrer bisherigen M ärkte und ihres Ab
satzes in diesen M ärkten befürchten. Diese politisdi 
verursäditen  M arktrisiken der Integration wiegen in 
den Fällen besonders sdiwer, in denen die/betroffenen 
Unternehmungen aus irgendw eldien Gründen, etwa 
weil die Regierung eines Partnerlandes im W idersprudi 
zum Integrationsgedanken die eigene W irtschaft pro
tegiert, keine oder nur geringe M öglidikeiten der 
Handelsumlenkung haben. Fälle dieser A rt sind so
wohl im Bereidi der EWG wie dem der EFTA vorge
kommen. Um deshalb von den eigenen, im „anderen 
Blodt" liegenden M ärkten nicht verdrängt zu werden, 
bemühen sidi Unternehmungen, die sich in einer sol- 
dien Risikosituation befinden, mit oder ohne Unter
stützung der Regierung ihres Landes ihre marktp'oliti- 
sdien M ittel zu intensivieren oder neue einzusetzen. 
Dieser W ille wird in einer Reihe von Wirtschaftsbe-
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